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  Immanuel-Schule Schaumburg 

Hermannstraße 7  

31675 Bückeburg 

T: 0 57 22 - 90 16 35 

M: info@immanuel-schule-schaumburg.de 

www.immanuel-schule-schaumburg.de 
 

 

 

 

 

 

 

Herzlich Willkommen bei der Immanuel-Schule! 

 

Die Immanuel-Schule – Freie Christliche Schule Schaumburg – ist eine staatlich 

anerkannte Gesamtschule in privater Trägerschaft. 

Sie wird zum Teil vom Staat finanziert, der andere Teil der Kosten muss vom Schulträger 

aufgebracht werden, der deshalb auf Spenden und Schulgeld angewiesen ist. 

 

Bei der Erhebung des Schulgeldes wollen wir Rücksicht nehmen auf die finanzielle 

Situation der Eltern. Gerade junge, kinderreiche Familien können nicht immer so viel 

Schulgeld aufbringen, wie ihnen die Erziehung ihrer Kinder an der Immanuel-Schule wert 

ist. Auf keinen Fall soll das Schulgeld ein Hindernis für den Besuch unserer Schule sein. 

 

Mit Zusage des Schulplatzes müssen Sie einen Gesprächstermin mit dem 

Verwaltungsteam vereinbaren. Die Eltern verpflichten sich, uns als Nachweis ihres 

Einkommens Einsichtnahme in die beiden letzten Gehaltsabrechnungen oder dem 

letzten Steuerbescheid zu gewähren, und zu dem Gespräch mit dem Verwaltungsteam 

mitzubringen. 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Verwaltungsleiterin, Frau Corinna 

Brockhaus (Tel.: 05722/ 901635, E-Mail: verwaltung@immanuel-schule-schaumburg.de). 

 

 

Schulgeldtabelle IGS 
 

 

Familienbruttoeinkommen 

abzüglich Kinderfreibetrag von  

150,00 Euro pro Kind  

      1. Kind i       2. Kind       3. Kind 

bis 1.199,00 Euro   80,00 Euro   55,00 Euro   45,00 Euro 

1.200,00 bis 1.899,00 Euro 115,00 Euro   75,00 Euro   60,00 Euro 

1.900,00 bis 2.799,00 Euro 170,00 Euro 105,00 Euro   75,00 Euro 

2.800,00 bis 3.799,00 Euro 220,00 Euro 130,00 Euro   95,00 Euro 

3.800,00 bis 4.999,00 Euro 280,00 Euro 170,00 Euro 115,00 Euro 

über 5.000,00 Euro 330,00 Euro 210,00 Euro 145,00 Euro 

 

 

 
i Das erste Kind, das unsere Bildungseinrichtung besucht. Bei einem Kind in der GS und einem Kind in der IGS 

zählt das Kind auf der IGS als 1. Kind und das andere Kind als 2. Kind. 


